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Voraussetzung
Die Baute wurde rechtmässig be-
willigt. Die Zweckänderung darf-
kein Ersatzbau zur Folge haben.  

Keine baulichen Massnahmen
• Sämtliche baulichen Massnah-

men von An-, Neu- oder Um-
bauten sind unzulässig.

• Eine Gesamtsanierung mit Iso-
lieren der Gebäudehülle, Brand-
schutzmassnahmen usw. ist nicht
zulässig. 

• Für die Umnutzung kommen
nur Bauten und Anlagen in
Frage, die in ihrer Substanz er-
halten sind. Die statischen Teile
des Gebäudes müssen insge-
samt in einem guten Zustand
und dürfen nur zu einem kleinen
Teil erneuerungsbedürftig sein. 

Weitere Aspekte
Es dürfen keine neuen Erschlies-
sungsmassnahmen nötig werden
und es darf zu keiner Nutzungs-
intensivierung kommen. Zudem
dürfen keine Widersprüche mit 
öffentlichrechtlichen Vorschriften
auftreten.

Wenn sich die Verhältnisse än-
dern,fallen die Bewilligungsvoraus-
setzungen dahin.  

Beispiele
Beispiele für mögliche Umnutzun-
gen sind: 

• Umnutzen von Scheunen zu
Materiallager (im Sinne von 
«stillen» Lagern) und ohne dass
es sich um einen Betriebsstand-
ort handelt. 

• Umnutzung von Scheunen für
das Einstellen von Booten,Cam-
pingwagen usw.

Beispiele für nicht mögliche Um-
nutzungen sind: 

• Umnutzung landwirtschaftli-cher
Ökonomiebauten für die nicht-
landwirtschaftliche Gewerbenu -
tzung als Betriebsstandort. 

• Neue Wohnnutzung, Aufent-
haltsräume in Ställen/Scheunen.

• Intensivierung der Nutzungoder
Umbau und Erweiterungfür zo-
nenfremde Zwecke (z.B. Abstell-
plätze für LKW’s).

Gesuchsunterlagen
• Baugesuchsformular 

(www.baugesuche.zh.ch).
• Aus den Plänen müssen die

rechtmässige Nutzung (inkl. Um-
gebung) und die neue Ge -
bäudenu tzung sowie die Um -
gebungsgestaltung (Parkplätze,
Wege usw.) klar ersichtlich sein.

Zweckänderung ohne bauliche Massnahmen
(Art. 24a RPG)

Nicht mehr benötigte Gebäude dürfe
ohne bauliche Massnahmen umgenutzt
werden. 

Diese Möglichkeit beschränkt sich aber
vorwiegend auf Lager und Abstellräume.
Die Schaffung von eigentlichen Gewer-
ben mit Arbeitsplätzen ist nicht möglich.


